
  

Unterschiedliche Bewertungen

Eine Lokalzeitung berichtet, dass eine Umweltministerin ihr Amt ruhen lässt. Das
Ruhen der Amtsgeschäfte sei im Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten
entschieden worden. In diversen Meldungen einer Nachrichtenagentur zum selben
Thema findet sich die Formulierung »... lässt ihr Amt ruhen«, gleichzeitig ist aber
auch von »vorübergehender Beurlaubung« die Rede. Ein Leser wendet sich an den
Deutschen Presserat. Er hält die Nachricht in der Lokalzeitung für eine unwahre
Information, die entweder auf einer unkorrekten Arbeit der Nachrichtenagentur
beruhe oder aber als Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht der Zeitung selbst
anzulasten sei. Als Beleg führt der Beschwerdeführer einen Beitrag in einer
überregionalen Zeitung an, der von einer Beurlaubung der Ministerin berichtet. Die
Zeitung äußert sich zu dem Vorwurf nicht. Die Nachrichtenagentur kann in ihren
Texten einen Verstoß gegen den Pressekodex nicht erkennen. (1995)

Der Presserat weist die Beschwerde als unbegründet zurück. Die Lokalzeitung
konnte sich bei Abfassen ihres Beitrags auf die Nachricht der Agentur stützen.
Begründete Zweifel am Wahrheitsgehalt der Meldung bestanden nicht. Da das
Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der betroffenen Landesregierung
(Ministergesetz) keine ausdrückliche Regelung über die
Beurlaubung/Suspendierung/Entlassung von Ministern enthält, konnte die in Rede
stehende Entscheidung - je nachdem, wer sich zu ihr äußerte - unterschiedlich
beschrieben werden. Über die sich voneinander unterscheidenden Bewertungen
durch den Ministerpräsidenten und durch die betroffene Ministerin berichtete die
Nachrichtenagentur ausführlich. Entsprechend stand es den Zeitungen frei, diese
oder jene Bewertung zu veröffentlichen. Eine Verletzung der Sorgfaltspflicht ist daher
nicht gegeben. (B 29ab/95)

Aktenzeichen:B 29ab/95
Veröffentlicht am: 01.01.1995
Gegenstand (Ziffer): Sorgfalt (2);
Entscheidung: unbegründet 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

